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Auzern, Samstag

No. 11

den 1Z. März
1811.

Schweizerische Rirchenseitung,
herausgegeben von einem

K atho! ischen vereine.
Druck und Verlag von Gebrüdern Räber in Luzern.

I>e respect «les «Iroits et «le I» parole jurée est ìs «le Is stubilitê «le tous les êtuts, insis surtout «l'un êtut lêllêrul.
«/«? 18W,

Die llbrfurcbt vor den Rechten und dem eidlich gegebenen Worte ist -das Palladium der Festigkeit aller Staaten, aber ganz besonders
eines Bundesstaales. >

Zuschrift der aargauischen Klöster an die hohe

eidgenössische Tagsatzuug.

Euer Exzellenz Herr Bundespräsident!
Tit. Herren Ehrengesandte einer hohen eidgen. Tagsatzung!

Den 13. Jänner l. Z. wurden durch einen Beschluß

deS Tit. Großen Rathes vom Aargau, gleich am ersten Tage

seines Zusammentrittes >) ohne Kommissionalberathung
oder andern Voruntersuch die sämmtlichen Klöster deS Aar-
gauS im Grundsatze als aufgehoben erklärt.

Die Erwägungsgründe dieses Höchst auffallenden und

solgereichen Beschlusses heissvn:

1. „Zn Erwägung der in gründlich beleuchtender Be-

„rathung 2) nachgewiesenen Verderblichkeit deS Einflusses
.„und WirkenS der Klöster im Kanton auf wahre Religiösität,

') Er war auf den 12. einberufen, konnte aber an diesem Tage
wegen Mangel an Mitgliedern keine ordentliche Sitzung halten.

°) Was bei Gesetzesvorschlägen immer geschehen muß, nach Z. HZ

d-r neuen Verfassung.
H Hierüber sagt ein protestantisches öffentliches Blatt: .Der Sturm-

„beschluß, an dem alle Katholiken des Kantons, die zunächst
„hier betheiliget sind, keinen Antheil nabmen, der im höchsten

»Fieber der Aufregung gefaßt wurde, heißt hier: „„ein aus
„„gründlich beleuchtender Berathung hervvrgcgange-
„>,ner."" Wie? eine in einigen Augenblicken von einer mit
„dem Thatbestande der Klöster wohl gar nicht näher unterrich-
„teten Versammlung gevflvgene Berathung, in der die meisten

„Protestanten konfessionelle Vorurtheile gegen die'Klöster von
„Haue eingesogen haben, soll die Verderblichkeit ihres EinflußeS

,„u. s. w. gründlich nachgewiesen haben! "

„Sittlichkeit und moralische und ökonomische Selbstständig-

„keit der Bürger";
2. „Zn Erwägung., daß zunächst ihrer unablässigen

„Bearbeitung, Aufreizung und Verführung der Gemüther
„deS Volkes seit einer Reihe von Jahren die staatSgefährlich

„gewordenen Beunruhigungen ihrer nähern Umgebungen

„zugeschrieben werden müßen";
3. „Zn Erwägung, daß in diesem letzten Aufstande

„.denselben, und ganz insbesondere dem Kloster Muri die

„Hauptanstiftung und thätliche Förderung deS Verbrecher!-

„schen Attentâtes auf die vom Volke sanktionirte verfassungS-

„mäßige Ordnung, und die volle rechtliche Verantwortlich-
„keit für ihre dießfälligen strafwürdigen Handlungen auf-

„fällt — und der Konvent von Muri sich zudem bereits

„faktisch aufgelöst und zerstreut hat" ;

4. „Zn Erwägung, daß es in der Pflicht., wie in der

„Befugniß jedes Staates liegt, und nach dem, die Kantone

„in ihrer innern Selbstständigkeit und Souverainetät zunächst

„gewährleistenden, schweizerischen Bundesvertrage ein eben

„so unbestreitbares Rccht, wie eine dringende Pflicht ihrer
„Selbstcrhaltung ist, die mit der Wohlfahrt deS Staates

„unverträglichen, gegen denselben .offen und geheim freveln-

„den Znstitute und Korporationen vom fernern Rechtsschutze

„auszuschließen" ;

5. „In Erwägung endlich, daß dem Stand Aargau
„.hierin eine seinen Interessen entsprechende Verfügung um

„so gewisser zukömmt, als er s. Z. gegen die ausdrückliche

„Gewährleistung der Klöster bei der Berathung deS Bun-
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„desvertrages vom Zahre 1815 förmliche Verwahrung ein-

„gelegt"; — beschließt u. s. w. —

Diese Erwägungen, wie das ganze Dekret, wurden den

Klöstern nicht mitgetheilt, sondern am 14. und 15. Zäner

versammelte man das vorhandene Militär, stellte es wohl-

bewaffnet in den Klöstern auf, und kündigte diesen mündlich

ohne Motivirung ihre Aushebung an. Der Aufhebung folgte

sogleich der Befehl, ihre Kirchen für den öffentlichen Got-

tesdienst zu schließen, die Kirchengeräthe in Verwahrung

zu nehmen, Bibliotheken und Archive zu versiegeln.

Die Konventualen konnten hierüber nur ihren Schrek-
ken und ihr Entsetzen ausdrücken, und gegen solche Ee-

waltthat ihre allseitigen Rechte theils mündlich, theils schrift-

lich verwahren. Unter aufgelegter schwerer Verantwortlich,

keit, ihre Konvente unterdessen nicht zu verlassen, harrten
sie der nähern Ausführung jenes Beschlusses und des Un-

tersuches der schweren Beschuldigungen, die ihnen da, und

dem Kloster Muri noch besonders in einer Regierungspro-
klamation vom 15. Zäner gemacht wurden, in welch Letz-

terer das Kloster Muri: „hier (in Muri) wie in andern

„Gegenden der geistige Urheber und thätige Förderer der

„Auflehnung" genannt wird.
Das Vollziehungsdekret der Klosteraufhebung wurde

am 20. Zänner im Großen Rathe beschlossen, und am 25.

und 26. gl. M. den Konventen mit ähnlicher Feierlichkeit,

wie die Aufhebung selbst, angekündigt und verlesen. Darin
werden die Güter der Klöster dem Staate zugewiesen, die

Konventualen aus ihren Klöstern sogleich verdrängt, und

mehr und minder anständig pensionirt, seelsorgliche Anord-

nungen (von einer mehr als halb protestantischen Behörde)

getroffen, und Strafen gegen Auflehnung dieser Maßnah-

men ausgesprochen.

Die Konvente erneuerten hier ihre Rechtsverwahrungen
und erklärten, nur mit Gewalt sich aus den Klöstern ver-

drängen zu lassen, zu denen sie sich mit heiligen Gelübden

verpflichtet hätten. Allein innert zweimal 24 Stunden hatten

mit wenigen Ausnahmen die männlichen, und innen 8 Tagen

die weiblichen Mitglieder ihre Klöster zu verlassen.

Zn Betreff der Beschuldigungen gegen die Klöster wurden

die eigentlichen Klostermitglieder nicht einmal verhört, mit
Ausnahme des Tit. Hrn. Abtes von Muri; und nachdem

dieser seine und seines Konventes Theilnahmlosigkeit an den

frühern und jüngsten Untersuchungsgegenständen sattsam dar-

gethan hatte, ward auch er gleich den übrigen Konventualen

mit der Ratapension versehen und entlassen.

Daß unterdessen vom 12. Zäner, als dem Tag der

militärischen Okkupation der katholischen Landestheile im

Aargau bis zum Ende Zaners und Anfang Februars, wo

die sämmtlichen Konventualen ihre Klosterräume zu verlassen

hatten, unaufhörlich Leute aus dem ganzen Kanton gerichtlich
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eingezogen, verhaftet und verhört wurden, ist bekannt, und

hier nur deßwegen zu erwähnen, um hieraus schon schließen

zu lassen, wie wahr der Tit. Große und Kleine Rath des

Kantons Aargau berichtet gewesen sein mag, als er vor-
genannte Beschlüsse und Proklamationen gegen die Klöster

zu fassen und zu erlassen, und ihnen gleichsam alle Schuld
der unglücklichen Vorfälle zuzuschreiben beliebte.

Die Klosterkonvente sind gegenwärtig zerstreut; eine

Sammlung derselben wäre aus verschiedenen Ursachen schwic-

rig, weswegen die unterzeichneten Vorstände derselben sich für
diese verpflichtet 4) und berechtiget finden, die ihnen zuste-

henden Rechtsmittel zu ergreifen und an Sie, Euer Exzel-

lenz, Herr Bundespräsident! Tit. Herren Ehrengesandte

ehrerbietigst zu gelangen, und Hochdieselben um Schutz gegen
die den Schweizerbund offenbar verletzenden Gewaltmaßnah-

men ihrer Tit. Kantonalbehörden anzuflehen.

Der Art. XII der schweizerischen Bundesurkunde lautet:
„Der Fortbestand der Klöster und Kapitel und die Sicher-
„heit ihres Eigenthums, so weit es von den Kantonsregie-

„rungen abhängt, sind gewährleistet; ihr Vermögen ist gleich

„anderm Privatgut den Steuern und Abgaben unterworfen."
So deutlich dieser Artikel ist, eben so offenbar sind die

aargauischen Kloster-Aufhebungsdekrete vom 13. und 20.

Zäner l. Z. demselben entgegen. AIS die nämlichen Klöster

in verflossenen Zahren wegen der über sie verhängten Staats-
Verwaltung und dem Verbot der Novizenaufnakme vom 7.

November 1835 und andern Beschwerden an Hochdieselben

gelangten, und den nämlichen Artikel als Garantie ihres
Fortbestandes und ihrer Eigenthumsrechte anriefen, wurde

aargauischer Seits in Abrede gestellt, daß man gegen den

Fortbestand und das Eigenthum der Klöster etwas bundes-

widriges beabsichtige, und viele der hohen Stände unter-
ließen deßwegen, die Bittsteller zu erhören, indem sie die

damaligen Maßnahmen deS Kantons Aargau gegen die Klö-
ster dem genannten Artikel nicht geradezu entgegen erach-

teten. Andere urtheilten anders nnd sahen, mit den Klö-
stern, darin sowohl eine Verletzung des Bundes 5), als den

Anfang zu deren gänzlichen Auflösung. Gegenwärtig läßt
sich keine andere Deutung mehr machen; der Art. XII ist

mit den genannten Dekreten in so ausgemachtem Wider-
spruch, daß jede Nachweisung desselben überflüssig wäre.

Die Unterzeichneten kommen nun auf die Motivirung
jener Dekrete, welche vielleicht das BundeSwidrige derselben

ss Ordensstatuten sagen: „und wird ihnen (den Vorstehern) bei

„Strafe des Meineides befohlen, alle Kräfte anzuwenden, damit
„jene Sachen, welche ihren Klöstern mit Gewalt, List oder

„unrechtem Titel entzogen, entfremdet oder unordentlich davon
„verkauft worden sind, wieder zurückgegeben werden", u. s. w.

6) Dieser Ansicht oder Ueberzeugung huldiget auch ein Rechtsgut«
achten, wovon wir einen Auezug in der Beilage anfuhren.
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rechtfertigen sollte. Sie stellen ober alle Angaben dieser

Motivirung in Abrede.
1. Sie stellen in Abrede, daß sie als Korporationen

oder in ihrer Mehrheit oder bedeutenden Minderheit auf
wahre Religiosität und Sittlichkeit, moralische und ökono-

mische Selbstständigkeit der Burger irgendwie verderblich
oder schuldbar eingewirkt haben. Sie finden in dieser Be-
hauptung eine tiefe Verletzung ihrer Ehre, und ihres bis-

herigen unbescholtenen RuseS, und glaubten sich, wenn cS

nicht eine Landesbehörde beträfe, berechtiget, entweder den

juridischen Beweis oder billige Satisfaktion darüber zu ver-
langen. Allfällige Fehler von Einzelnen heben das Verdienst
einer Korporation nicht auf, und vielweniger ließe sich von
einem und dem andern Individuum auf mehrere oder alle

Korporationen schließen. Die Klöster im Aargau berufen
sich als katholisch-kirchliche Anstalten in Betreff ihres Lebens

und Wirkens auf ihre geistlichen Oberbehörden, deren Zeug-
nisse gutfindenden Falls verlangt und erhoben werden können;

sie berufen sich auf die Mitgeistlichkeit und daS katholische

Volk deS Kantons, besonders ihrer nähern Umgebung, welche

ihre Anhänglichkeit an sie, besonders seit ihrer Bedrückung,
mit großem Eifer gezeigt, und ihre Interessen nach Ver-
mögen zu fördern gesucht haben. Ihre diesfälligen zahlrei-
chen Bitten und Verlangen an Kantonal - und Bundesbe-

hörden werden noch nicht aus dem Gedächtniß gekommen

sein, und einen unparteiischen Richter oder Beobachter über

den Werth oder Unwerth, Schätzung oder Nichtschätzung
der bestehenden Klosterkorporationen gewiß nicht zum Nach-
theil der Letztern urtheilen lassen.

Ueber den Vorwurf verderblichen Einflusses auf mo-
ralische und ökonomische Selbstständigkeit der Bürger be-

merken wir noch, daß die Klöster als fromme Stiftungen
an Arme und Dürftige Almosen und Unterstützungen ge-

spendet. Dienstbothen nnd Lehenleute milde, häufig lebens-

lang, oft auf viele Generationen hin gehalten; ihr eigenes

Vermögen ohne Beeinträchtigung Anderer verwaltet, und

durch Jahrhunderte bewahrt, also weder Jemanden unter-
drückt oder beschädigt, noch Beispiele schlechten Haushaltes
gegeben haben. Sollte aber die Großräthliche Behauptung
dahin gedeutet werden, als würden die Bürger durch die

Klosteraufhebungcn reicher und selbstständiger, so müßten

wir entgegnen, daß die „lex .lAraria" und „St. Simonisti-
schen Grundsätze" weder in Europa noch in der Schweiz
bisanhin Anerkennung fanden, die h. Regierung Aargau's
die Kloftergüter auch nicht so leicht unter die Bürger ver-
theilen würde, und es sich vielleicht selbst aus den jüngsten

unglücklichen Ereignissen erweisen ließe, daß die Staatsad-
ministration der Klostergüter den Umgebungen weder beliebt

noch wohlthätig war.
2. Die Unterzeichneten stellen ferner in Abrede, als

hätten sie seit Jahren die Gemüther des Volks bearbeitet,
aufgereizt oder verführt, oder als könnten ihnen die ftaats-
gefährlich gewordenen Beunruhigungen ihrer Umgebungen
zugeschrieben werden.

Um die Dekretserwägungen zu erweisen, wären zweierlei
nothwendig. Einerseits müßten den Umgebungen der Klöster,
oder dem katholischen Volke im Aargau seit Jahren ftaats-
gefährliche Tendenzen, und anderseits den Klöstern die An-
stiftungen derselben nachgewiesen worden. Das erstere würde
aber vor einem unpartheiischen Richter schwer zu erhärten
sein, indem das katholische Volk, so viel den Unterzeichneten
bekannt ist, seit Jahren aus wichtigen Gründen, aber ver-
gebens, nur kirchliche Garantien und Aufhebung unkirchli-
cher Gesetze anstrebte, und zwar, bis zur jüngsten Zeit auf
eine Weise, wie die Verfassung und Gesetze vorschrieben.
Zn jüngster Zeit wurde es veranlaßt, die gesetzliche Bahn
zu verlassen, was ihm Niemand billiget, was aber auch

nicht in seinen frühern Tendenzen lag, nnd sich als unvor-
berathen erwieS.

Es ist aber nicht Sache der Unterzeichneten, sich hie-
rüber näher einzulassen, wohl aber zu behaupten, daß weder
sie noch ihre Korporationen auch zu jenen Anstrebungen die

Gemüther bearbeitet, aufgereizt oder verführt haben. Von
den abgeschlossenen Frauenklöstern dürfte man dieses ohne

weitere Erörterung annehmen; von den Mannsklöstern ist

ebenfalls gewiß, daß sie, als Korporationen nie einen ge-
meinschaftlichen Akt vornahmen, der nur von weitem jene

Inkriminationen verdiente, und daß daher, wenn von Klo-
stermitgliedern gefehlt worden wäre, diese für sich, ohne

Rückwirkung auf die Klosterkorporationen, verantwortlich
wären. Aber auch einzelnen Klostermitgliedern wurde seit

Iahren nichts derartiges nachgewiesen, Niemand polizeilich
oder richterlich geahndet oder gestraft; keiner bei einem

politischen Verein, keiner bei irgend einem Akte oder einer

Zuschrift des Volkes betbeiligt gefunden. Hätten die Klöster
nicht eine ganz isolirte Stellung im Kanton, wo ihnen in
allem Bürgerlichen Aktiv- und Passivstimme fehlen, man
könnte ihnen eher vorwerfen, zu wenig als zu viel geredet
und gethan zu haben.

3. Es wird des weitern von den Unterzeichneten in
Abrede gestellt, daß die Klöster und namentlich Muri, bei

den jüngsten Unruhen „Hauptanstister ", Förderer oder Theil-
nehmer gewesen seien, oder daß Muri zur Zeit des Erlasses

jenes Beschlusses sich faktisch aufgelöst habe.

Das Letztere anbetreffend, entfernten sich zwar Konven-
tualen mit andern Bürgern, feindlichen Ueberfall befürch-

tend, welche Furcht, laut zuverlässigen Versicherungen von

Machthabern, keineswegs grundlos gewesen ist. Allein ein

großer Theil derselben kehrte gleich am folgenden Morgen
den 12., andere am 13. Iäner wieder zurück, und der
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Titl. Abt mit allen Vorstehern des Klosters und vielen

andern Konventualen hatte das Kloster keinen Augenblick

verlassen.

Aber nun die Hauptsache, die Hauptanstiftung oder

Theilnahme des Klosters Muri am Volksausiauf! Außer den

aus bösen Berichten geschöpften Angaben des Titl. Großen
und Kleinen Rathes vom Aargau, wurde versichert und ver-

öffentlichet, man habe im Kloster Muri feindliche Kanonen

gefunden, Wägen voll Waffen und Munition von dort nach

Aarau gefuhrt? das Kloster habe Kugeln gegossen, Sturm
geläutet, das Bünzner-Komitö die Nacht vom 10. auf den 11.

Jäner beherberget u. s. w. — Allein alles dieses ist unwahr
oder entstellt und keineswegs geeignet auf das Kloster ein

schiefes Licht zu werfen. — Das Kloster hatte seit 10V Jahren
einige Festkanönlein ohne Laffeten, in denen wohl seit ihrer
Existenz nie eine scharfe Ladung gewesen ist.

Das Kloster hatte für sich keine Waffen, wohl aber

entwaffnete man nach der militärischen Besetzung deS Be-

zirks Muri die ganze dasige Mannschaft, brachte die Ge-

wehre erst aufs Hauptquartier im Kloster Muri, und dann

nach Aarau.
Weder die Klosterkorporationen noch irgend ein Kon-

ventual hatte Kugeln gegossen, oder Sturm geläutet, oder

das Bünzner-Komitv, oder Jemanden davon beherberget,

oder irgend etwas zum Volksaufstande beigetragen.

Man wollte dem Kloster Muri zum Vorwurfe machen,

daß es dem plötzlich entstandenen Auflauf nicht abwehrte.

Allein einerseits wehrte man wirklich ab, doch ohne Erfolg;
anderseits war bei der immer größer gewordenen Erbitte-

rung der Gemüther keine Hoffnung, etwas zu nützen, wohl

aber Furcht vorhanden, sich und andern durch ferneres Ab-

wehren zu schaden.

Beim Auflauf vor dem EerichtsbauS zu Muri, beim

Zug nach Villmergen uud andern unglücklichen Ereignissen

jener Tage sollen auch Klosterknechte thätig gewesen sein?

Allein schon die Anzahl von si oder 8 mehr oder minder

betheiligten gegen 50 bis 60 gar nicht betheiligte Kloster-
dienstbothen beweist, daß da keine Anstiftung von Seiten
des Klosters gewesen sein müße, welche auch kein Kloster-
îienst behaupten wird. Der Sturm — veranlaßt durch

Verhaftung geachteter Männer, entstund in der Nähe des

Klosters plötzlich an einem Sonntage, wo die Dienstbothen

frei von Arbeit waren, und und also einige vom Lärm sich

hinreißen ließen, ohne daß das Kloster sie hindern konnte.

Das Kloster gab zu essen und zu trinken, und auch eine

Kutsche zum Fahren nach Bremgarten? Beides ist wahr;
eS geschah aber auf schriftliche Aufforderung der ordent-
lichen Amtsbehörde, die es für nöthig erachtet hatte, um
allen Exzessen vorzubeugen, daß Ruhe und Ordnung Herr-
sche, und der Friede beibehalten werde, Militär einzube-
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rufen, und zu unterhalten " Auch eine Kutsche verlangten
sie, ohne anzugeben, wohin und wozu sie gebraucht werden solle.

Dieses ist nun die kurze Darstellung dessen, waS im

Kloster Muri in jenen Tagen deS AufstandeS geschehen und

nicht geschehen ist. ES stützt sich auf gepflogene Einvernahme,
und wird durch den Umstand bestärkt, daß man die sämmt-
lichen Conventualcn ohne gerichtliche Verfolgung entließ. —

In andern Klöstern ist noch minder oder gar nichts gesche-

hen; wenigstens gegen kein einziges Klostermitglied ein Un-

tcrsuch angestellt worden.
4. Die Unterzeichneten kommen nun auf die vierte

Erwägung des Klosteraufhebungsbeschlusses, und lassen, sich

über die behaupteten Rechte des Staates, und über die Nn-

Verträglichkeit der Klöster mit dem Staate, welcher die

Erfahrung aller christlichen Zeiten und Orte widerspricht,
nicht, wohl aber über die Behauptung ein, als hätten die Ktö-
ster imAargau gegen den Staat „offen und geheim gefrevelt."

Die Klöster sind im Verhältniß zum Staate die Ange-

griffenen. Seit Jahren erhöhte man da gegen die Bundes-
Urkunde ihre pekuniären Leistungen an den Staat auf enorme
Weise; inventarifirte in denselben dann, stellte sie, entgegen
den bestehenden bürgerlichen Gesetzen, unter Staatsadmi-
nistration, verbot ihnen Novizen aufzunehmen, schloß ihre
Schulen und plagte sie anderwärts, Hiegegen mußten sie

sich vermöge ihrer hl. Eide und Verpflichtung für ihre Stif-
tungen wehren. Sie thaten es, aber immer inner der

Schranken, die ihnen Gesetze, und das Verhältniß der Un-
tergebenen gegen ihre Landesobern anwiesen. Man durch-
gehe alle ihre diesfälligen Schriften, untersuche ihre Hand-
lungen, und urtheile dann, ob sie den Anstand verletzt, an-
dercs, als gerade ihr eigenes Recht bittlich gesucht, gegen
den Staat gefrevelt haben. Eine hochgestellte aargauische
StaatSperson meinte es am 10. Jänner l. I. noch nicht,
drückte über das Benehmen der Klöster auch in ihren Kon-
troversen mit der Regierung Hochdieser beste Zufriedenheit
aus beifügend, unter vorbehaltener Oberaufsicht des Staa-
tcs würden die Klöster schon lang restituirt sein, wenn die

Verfassungsangelegenheiten die l>. Regierung daran nicht
gehindert hätten. Die Unterzeichneten meinen es auch nicht,
stellen allen geheimen und offenen Frevel von ihrer Seite
gegen den Staat in Abrede; so wie auch

5. die Behauptung, als berechtige den Stand Aargau
zur Aufhebung der Klöster der Umstand, daß er bei Bera-
thung der Klosterfrage im Jahre 1814 sich gegen die aus-
drückliche Garantie derselben im Schweizerbunde zu Pro-
tokoll verwahrt habe 6). Denn im Jahr 1815 unterzog er

°j Gegen die Garantie der Klöster als Grundsatz hatte Aargau
nickts, und stimmte dazu; nur dem Umstand widersprach es,
daß diese Garantie in die Bundesurkunde aufgenommen werde.
Man sehe Tagsatzungsprotokoll vom Mai 1814.
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sich der zu Stunde gekommenen Bundesurkunde unbedingt,
schwur vorauf, und erneuerte seitker den Schwur alle Zahre
durch seine Gesandtschaft an der Tagsatzung.

Dieser Bundesurkunde, diesem alle Kantone, also auch

den Aargau bindenden Grundgesetze gemäß, bitten die Un-
terzeichneten behandelt und resiituirt zu werden.

Sie bitten:
„Um'Gestattung der Rückkehr in ihre Klöster, aus

„denen sie mit Gewalt vertrieben worden sind; um Rück-

„erstattuug ihres Eigenthums, um eigene Verwaltung des-

„selben, und um die Erlaubniß Novizen aufzunehmen, durch

„welche ihr Fortbestand bedingt ist. Auch in Rücksicht der

„Vesteurung bitten sie, wie andere Privaten und Korpo-
„rationen im Kanton behandelt zu werden."

Alles dieses gewahrt der 12te Bundesavtikel, der in
den Interessen der Klöster auch die Interessen der katholi-
schen Kantone und des katholischen Schweizervolkes sichern

sollte. Sie hoffen um so eher huldvolle Erhörung ihrer
Bitte um vollständige Restitution, als einerseits mit der

Nichtachtung oder Beschränkung Eines Bundesartikels die

ganze Urkunde ihr Ansehen verliert, und anderseits es nun
offenbar erhellet, was mit den frühern aargauischen Be-
drückungen der Klöster beabsichtiget wurde.

Beinebens müssen die Unterzeichneten zu Handen einer
hohen Tagsatzung ihre und ihrer Konvente frühern und
neuesten Protestationen gegen die bundeswidrigen Beschlüsse

Aargau's in Betreff der in seinem Gebiete liegenden Klöster
wiederholen; wie auch sich gegen die im Aufhebungsdekrete
vom 13. Jänner l. 2. gemachten Zulagen, als wären sie

Stifter oder thätige Beförderer des Aufstandes gewesen,
feierlich verwahren, und vorbehalten, im Falle Aargau
darüber neue offizielle Mittheilungen machte, im Interesse
der Wahrheit und ihrer Ehre zu antworten.

Anbei ersuchen die Unterzeichneten Sie, Euer Exzel-
lenz, Herr Bundespräsidcnt! Titl. Ehrengesandte! ehrer-
bietigst, die Versicherung vollkommener Hochachtung zu

genehmigen.
Für die Klöster im Aargau:

Für Muri: 8iK. Adalbert, Abt.
Zug, den />. März 18äl.

Für Wettingen; 8ÎA. Leopold, Abt.
Buonas, den ä. März I8äl.

Für Hermetschwyl; Namens der Frau Äbtissin
SiK. M. Agnes Re», Priorin.

Sarnen, den 7. März t8ät.
Für Fahr; 8!^. P. M auru s M e ttaue r, Probst,

Frau M. Scholast. Meyer, Pr,
Dietikon, den S. März tâ.

Für Gnadenthal: SiZ. Bernarda Glimbelin, Pr.
Frauenthal, den ä. März I8äi,

Für Maria Krönung zu Baden : 8!^. Schwester
Maria Seraphina Vochelen, Frau Muttor.

Zug bei Maria Opferung, den ä. März t8ät.
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Beilage.
Auszug aus dem Rechtsgutachten der Großherzogl. Badischen

Zuristenfakultät in Heidelberg über die Verhältnisse deS

Klosters Einsiedeln zum Kloster Fahr in Betreff
der Eigenthumsstreitsache zwischen Aargau

und Ein si edeln.

§. 1Z.

In einem jeden Staate ist der Wille des verfassungs-
mäßigen Gesetzgebers für alle die, welche diesem Willen zu
gehorchen verpflichtet sind, der einzige Maaßstab deS

Rechtes und deS Unrechtes, (daher das englische Recht sagt :

daß das Parlament allmächtig sei). Nun ist aber das er-
wähnte Dekret vom 7. Nov. 1835 von dem Großen Rathe
des Kantons Aargau, d. i. von derjenigen Behörde erlassen
worden, durch welche in diesem Freistaate das souveräne
Volk die gesetzgebende Gewalt ausübt. ES ist mithin dieses
Dekret unter dem so eben aufgestellten Grundsatze unmittel-
bar begriffen, d. i. zufolge dieses Grundsatzes schlechthin
als rechtskräftig und rechtsgültig zu betrachten.

Gleichwohl steht dieser Grundsatz nicht so fest, als er
auf den ersten Blick zu stehen scheint. Allerdings ist Aar-
gau ein souveräner Staat, aber dieser Staat ist zugleich
Mitglied eines Bundes Mitglied der Schweizer - Confedera-
tion, der Eidgenossenschaft Er hat in dieser Eigenschaft
Pflichten auf sich, welche auch seiner Gesetzgebung heilig
sein müssen. Allerdings hat in dem Freistaate Aargau das
Volk die Ausübung der gesetzgebenden Gewalt dem Großen
Rathe übertragen. Aber es hat in diesem Auftrag zugleich

mittelst der Vcrfassungsurkunde — gewisse Einschrän-
kungen hinzugefügt, welche der Große Rath nicht überschrei-
ten kann, ohne daß seinen Beschlüssen die Einrede entgegen-
gehalten werben kann, daß er die Gränzen seiner Vollmacht
überschritten habe.

ES fragt sich also, anlangend das Dekret vom 7. Nov.
1835: 1) verletzt dieses Dekret die Pflichten, welche dem
Kanton Aargau gegen den Schweizerbund zufolge der Bun-
desakte vom Zahre 1815 obliegen; Z) bat der Große Rath
des Kantons Aargau, indem er das Dekret vom 7. Nov.
1835 erließ, die Gränzen überschritten, welche seiner Voll-
macht durch die Verfassungsurkunde des KantonS gesetzt sind?

Zwar könnte noch übrigens die Frage ausgeworfen
werden: Steht das Dekret vom 7. Nov. 1835 mit den

Grundsätzen des allgemeinen Staats - und Kirchenrechts
in Uebereinstimmung? Denn so allmächtig auch diese gesetz-
gebende Gewalt des Staates ist, so soll sie doch von ihrer
Macht nur den Gebrauch machen, daß sie das, was an
sich Rechtes, und nach Zeit und Umständen ausführbar ist,
bekräftiget. Du jedoch über das Rechtsverkältniß zwischen
Staat und Kirche eine so große Verschiedenheit der Ansich-
ten herrscht, so schien eö schon deßwegen zweckmäßiger zu
sein, die allgemeinen Grundsätze des Rechts, die bei der
vorliegenden Frage in Betrachtung kommen, mit den in
dieselbe Frage einschlagenden Vorschriften des positiven Rechts
in Verbindung zu setzen, d. i- sie nur zur Erläuterung und
Ergänzung dieser Vorschriften zu benutzen.

I. Der Bundesvertrag vom 7. August 1815.
§. 13.

Wenn nun der Bundesvertrag vom Iahre^l815 (Ar-
tikel XII) die Ucbereinkunst enthält: j

„Der Fortbestand der Klöster und Kapitel, und die

„Sicherheit ihres Eigenthums, so weit es von
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„den Kantonsregierungen abhängt (d. i. in sofern nicht
„die Güter der Klöster und Kapitel außerhalb der Schweiz
«liegen) sind gewährleistet; ihrVermögen ist gleich a n derm
„Privatgut den Steuern und Abgaben unterworfen",

so liegt zuvörderst so viel am Tage, daß diese Uebercinkunft
einem jeden einzelnen Kantone der Schweiz das Recht be-

nimmt, die in seinem Gebiete gelegenen Klöster und Kapitel
einzuziehen, zu säkularisiren, daß also, anlangend den
vorliegenden Fall, der Kanton Aargau vertragswidrig han-
dein würde, wenn er daS Dekret vom 7. Nov. 1835, in
so fern dieses Dekret die Einziehung des Klosters Fahr in
Aussicht stellt, in Vollziehung setzen wollte.

Sei es auch, daß der katholische ReligionStheil des Kan-
tons Aargau mit dem Dekret vom 7. November 1835 voll-
kommen einverstanden ist, oder vollkommen einverstanden
wäre, so hat doch der Kanton Aargau, was den Fortbe-
stand der in seinem Gebiete liegenden Klöster betrifft, kraft
des Vertrages vom Zahre 1815 eine Verbindlichkeit gegen
den Bund aus sich, welcher er sich, selbst nicht mit Zu-
stimmung der katholischen Bevölkerung des Landes oder der
Vertreter dieser Bevölkerung, entledigen kann. — Jedoch,
man kann aus dem Art. XII des Bundesvertrags noch
überdies die Folgerung ziehen, daß sich die Gewährleistung,
welche dieser Artikel enthalte, zugleich auf daS Recht der
in der «Schweiz liegenden Klöster und Kapitel erstrecke, ihr
Vermögen selbst, übrigens nach Maßgabe der Stiftungs-
Gesetze — und wenn auch unter Aufsicht des Staates —
zu verwalten. Denn, nicht nur begreift das Eigenthums-
recht, welches der Art. Xll diesen Klöstern und Kapiteln
an ihrem Vermögen ausdrücklich zusichert, seinem Wesen
nach auch das Verwaltungsrecht unter sich, sondern es ist

noch überdies die Vorschrift desselben Artikels sehr bedeut-
sam, welche das Kloster - und StiflSgut der Besteurung aus
dem Grunde unterwirft, weil dieses Gut wie anderes
Privatgut zu betrachten sei, also nach demselben Rechte,
wie Privatgut besessen werde. (Der Artikel sagt — in den
Schlußworten — nicht! das Vermögen der Klöster und Ka-
pitel ist gleich als Privatgut den Steuern und Abga-
den unterworfen, sondern er drückt sich so aus: Dieses
Vermögen ist, gleich andern, Privatgute, der Besteu-
rung unterworfen.) Einem Privatmann aber kann die
Verwaltung seines Vermögens nur entweder zur Strafe,
oder in seinem eigenen Interesse, z. B. weil er minder-
zährig oder gemüthskrank ist, entzogen werden.

Wäre es übrigens erlaubt, zwischen den verschiedenen
Stipulationen des Bundesvertrages vom Jahr 1815 den
Unterschied zu machen, daß für daS Bestehen und Gedeihen
des Bundes die einen mehr, die andern weniger wesentlich
seien, so dürfte man auf die Stipulation des Art. Xll be-
sonderes Gewicht zu legen haben. Die Schweiz hat in Be-
Ziehung auf ihren Religionszustand die größte Aehnlichkeit
mit Deutschland. Wie in Deutschland, so wohnen auch in
der Schweiz Katholiken und Protestanten neben einander,
stehen oft beide Theile unter derselben Regierung. In bei-
den Ländern hat es einen langen und harten Kampf gekostet,
bis rs zu einen, Friedensschlüsse, und doch nur zu einem
Friedensschlüsse, zwischen beiden Kirchen gekommen ist. In
beiden Ländern gehört die Gefahr, daß dieser Friede gestört
werden könnte, denn doch nicht in das Gebiet des Unmög-
lichen. U"d gerade ein Angriff auf solche kirchliche Ein-
richtungen, welche die eine Kirche um so eifriger verthei-
diget, je geringer sie von der andern angeschlagen werden,
kann das Feuer der Zwietracht am leichtesten von Neuem
entzünden.
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§. 14.

Man bat für sich daS Recht deS Staates, die in seinem
Gebiete gelegenen Klöster und Stifte in der Verwaltung
und Benutzung ihres Vermögens zu beschränken, oder sie
auch gänzlich aufzuheben, schon oft den Grund geltend ge-
macht, daß sich dieses Recht schon aus dem Verhältniß ergebe,
in welchcmKörperschaften (Gemeinheiten, lanivrrsimtes) über-
Haupt zum Staate stehen. Dieser Grund lautet so: Nur
der Staat, nur ein Volk ist schon von Rechtswegen eine
moralische Person, eine Gemeinde. Alle Gemeinheiten
oder Gemeinden, welche im Staate bestehen, bestehen da-
gegen nur durch den Staat, sind nur Staats-An stalten.
Denn zum Dasein einer Gemeinheit wird erfordert, daß
ein Wille über mehrere Menschen gebiete. Man würde
also, wenn man annähme, daß im Staate neben der Volks-
gemeinde noch andere Gemeinden krast eigenen Rechtes be-
stehen könnten, mit andern Worten behaupten, daß außer
der Staatsgewalt noch eine andere Gewalt über dieselben
Menschen gebieten — daß eS einen Staat im Staate geben
könne.

Hieraus folgert man nun, anlangend die vorliegende
Aufgabe, daß dem Staate das Recht zustehe, die in seinem
Gebiete befindlichen Klöster und Stifte, als Gemeinhei-
ten, in der Ausübung ihrer Eigentbumsrechtc nach Gefallen
zu beschränken, ja sie sogar gänzlich aufzuheben.

Es liegt am Tage, daß die Anwendung dieses Folge-
satzes auf die in der Schweiz liegenden Klöster und Stifte
mit dem ofterwähnten Art. Xll. des VundeSvertrages der
Schweizer - Eidgenossenschaft vom Jahre 1815 schlechthin un-
vereinbar sei. Indem der Artikel für das Fortbestehen der
Klöster und Stifte überhaupt gewährleistet ist, nimmt er sie
zugleich gegen die Folgerungen in Schutz, welche aus der
Eigenschaft, die steals kirchliche Körperschaften haben zum
Nachtheile ihrer Rechte gezogen werden könnten.

Jedoch, es läßt sich nicht einmal aus dieser ihrer Eigen-
schast das folgern, was man aus derselben folgern zu können
glaubt. Es sei, daß man alle im Staate bestehenden Ee-
mcinheiten als Staatsanstalten zu betrachten habe, so sind
doch deßwegen die Rechte der Gemeinheiten nicht schlechthin
in das Ermessen der Regierung gestellt. Ein jedes, in der
Staatsgewalt enthaltene Recht ist zwar, wie die Staatsge-
walt selbst, ein seinem Wesen ober Begriffe nach bedingtes
Recht. Aber eine Hauptaufgabe des Staatsrichters ist gerade
die, die Grundsätze auszustellen, nach welchen die Rechte
der Staatsgewalt auszuüben sind, auf daß die Ausübung
dieser Rechte dem rechtlichen Interesse deS Gemeindewesens,
und dem der ein einen Bürger entspreche. Auch angenom-
men oder zugegeben also, daß eine jede im Staate beste-
hende Gemeinheit eine Staatsanstalt ist, so ist und bleibt
doch, so oft eö sich um einen Beschluß handelt, der wegen
einer oder mehrerer im Staate bestehender Gemeinheiten
gefaßt werden soll, die Frage noch immer die: Was in
dem gegebenen Falle den Rechten gemäß sei, und so kann
mithin ein solcher Beschluß nicht schon durch die Eigenschaft
gerechtfertiget werden, welche Gemeinheiten als StaatSan-
stalten haben. ES muß vielmehr ein solcher Beschluß, um
gerecht zu sein, auf einem andern und besondern Grunde
beruhen. Ob übrigens der mehr erwähnte Beschluß des
Kantons Aargau vom 7. Nov. 1835 einen besondern Grund
für sich, oder wohl selbst einen besondern Grund gegen
sich habe, ist hier einstweilen gleichgültig. Denn die Frage
war hier nur die : ob sich jener Beschluß schon damit recht-
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fertigen lasse, daß er Klöster, also Gemeinheilen, zum Ge-
genstande habe.

II. Vecsassungs-Urkunde des Standes Aargau u. s. w.

Der Pariser Verein zur Verbreitung des

Glaubens in Europa.

Paris, 13. Febr. Zu den vielen katholischen An-

stalten, welche bier schon bestehen, ist so eben eine neue

hinzugekommen, ein Verein zur Unterstützung ar-
mer katholischer Gemeinden in Europa (Oeuvre
clu estliolieisuie pour I» Oonservation cle la koi en Lurope),
der zwar schon im Jahre 1839 durch den hochwürdigsten

Coadjutor von Edinburg gestiftet wurde, aber jetzt erst sich zu

organischen beginnt. Von der Erfahrung ausgehend, daß

es namentlich in protestantischen Ländern noch viele katko-

tische Gemeinden giebt, die keine Priester, keine Kirchen,
kaum Versammlungslokale, keine Schulen, keine Hospitäler,

überhaupt nicht nicht ein einziges katholisches Institut de-

sitzen, bat der Verein sich zur Aufgabe gestellt, seinerseits

das Mögliche zur Förderung des CultuS und zur Erhaltung
des Glaubens in den betreffenden Gegenden zu thun. Die

französischen Bischöfe, denen das ursprüngliche Projekt mit-

getheilt wurde, haben sämmtlich demselben sich angeschlossen,

den Verein zum Theil schon in ihren Diözesen organisirt
und der Erzbischof von Paris bat ihn jetzt unter seinen

besondern Schutz genommen. ZedeS Mitglied verpflichtet
sich zu einem ganzen Zabresbetrage von 6 Frams (50Cen-

times monallich), oder zu einem halben von 3 Francs.

Haben sich 19 Theilnehmer gefunden, so sammelt einer

derselben die jährlichen Beiträge ein und sendet sie an den

Cassier der betreffenden Diözese, oder, sollte keiner vor-
Handen sein, an den Generaleinnehmer in Paris. Der
Verein wird eine Zeitschrift, ànales eatkoligues en 1?,u-

nope, in vierteljährigen Heften herausgeben, von welcher

je zehn Mitgliedern, die den ganzen und je zwanzig Mit-
gliedern, die den halben Jahresbeitrag entrichten, zwei

Exemplare zukommen sollen. Das ganze aber soll ein In-
stitut werden, das dem Vereine z urVerb reitung des
Glaubens (Oeuvre üe la iUropAA-ation àe la koi) würdig

zur Seite geht und es sind bei dem regen Eifer der fran-
zösischen Bischöse bedeutende Resultate zu erwarten. In
Deutschland haben schon seit Jahren gerade dieselbe Mission
das katholische Volk und einige katholische Zeitschriften über-

nommen. So bedeutend an und für sich indessen auch war,
was durch die „Sion" und „das scklestsche Kirchenblatt"
bereits geschehen, so war es doch im Verhältnisse zu den

Bedürfnissen immer nur unbedeutend, und gewiß werden
sich alle Freunde guter Werke mit uns freuen, daß nun

auch von hier aus unsern bedrängten Brüdern beigesprungen

wird, so wie darin eine Ermunterung erblicken, auf der

einmal gebrochenen Bahn muthig fortzuschreiten nach dem

Grundsatze : ?er aspera aà astra I

Kirchliche Nachrichten.

Die Repräsentanten von Rußland, Preußen und Sar-
dinien bei der Schweiz. Eidgenossenschaft haben, nach einem

Schreiben von der Schweizer - Gränze in der allg. Zeitung,
von ihren Höfen die Weisung erhalten, ganz im Einklang
mit dem österreichischen Gesandten und dem päbstlichen

Nuntius in Bezug auf die Reklamationen wegen der aar»

gauischen Klöster zu handeln.

Aargau. Im Kloster Hermetschwil baten die guten

Klosterfrauen unter Weinen und Schluchzen den Oberamt-

mann, der ihnen das Todesurtheil ankündigte, man möchte

ihnen doch nur auch die schlechteste Kammer im Kloster an-
weisen, worin sie beisammen leben und sterben könnten. Es
hals so wenig alS bei den Juden, aus deren Händen Pila-
tus den Heiland befreien wollte. Wir haben ein Gesetz,
und nach diesem Gesetze muß er sterben. Da überwältigte
das Mitleid den Hrn. Oberst Kohler von Bern, der Zeuge

dieser Trauerscene war. „Liebe Frauen, sprach er, wenn
die Regierung vom Aargau für Euch kein Obdach mehr hat,
so kommet zu mir nach Bern; ich habe ein geräumiges

Haus, das ich nicht bewohne, ich räume es Euch ein.
Kommet nur und nehmet einen Geistlichen von Euerer Re-

ligion mit.
Dort wo Religions- und Gerechtigkeitsgefühle ver-

schwunden waren, wirkte manchmal doch noch das bloße

menschliche Gefühl. Besonders wurde jederzeit und überall
das zarte Frauengeschlecht mit Schonung behandelt. Aber
die armen Klosterfrauen im Aargau erfuhren wenig Scho-

nung. Der Tag Lichtmeß war vielleicht der kälteste dieses

Winters, und gerade an diefem Tage mußten fie aus ihren

warmen Zellen ausziehen und über Eis und Schnee irgend
ein Obdach suchen.

Die Klosterfrauen von Fahr wanderten über die Lim-

mat nach dem Zürcherischen Dorfe Dietikon. Am jenseitigen

Ufer harrte ihrer eine Menge Volkes, der kath. Gemein-

derath an der Spitze. Kaum konnte es erwedrt werden, daß

selbe nicht feierlich unter Glockengeläute empfangen wurden.

Rom, 22. Febr. Man erwartet nächstens die Ver-
öffentlichung einer großen Zahl Promotionen von Prälaten.
Unrer diesen wird im Voraus als bestimmt genannt: der

bisherige Internuncius in München, Monsignore Viale-

Prela als Nuncius daselbst. An die Stelle des Nuncius
in der Schweiz, Monsignore Gizzi, der, wie bereits gemeldet,
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nach Turin versetzt ist, wird Monsignore Lucciardi, Delegat
van Ancona, treten.

Spanien. Madrid, 5. Februar. Mit der Aufhe-
bung der Klöster ist hier eine wahrhast vandalische Zerstö-

rungSwutl, eingerissen, und bald wird Spanien die meisten

seiner herrlichsten Bauwerke, die eben so berühmt ihreö

Alterthums als ihrer Pracht und Schönheit wegen, ver-
loren haben. Am Ende des vorigen Jahres wurde das be-

rühmte Kloster San Vincente zu Salamanca, mit dem in

ganz Spanien als ein Meisterwerk geschätzten Kreuzgang,
den Juan de Badajoz im sechzehnten Jahrhundert erbaute

und von dem es sprichwörtlich hieß: iVIestia pla?:a, mestio

pnente, mestio claustro ste 5-an Vincente (halb ein Platz,
halb eine Brücke und halb ein Kloster von St. Vinzenz)
für etwa 1000 Thaler verkauft, niedergerissen und mit dem

Material eine Arena zu Stiergesechten aufgeführt. Der in
architektonischer Beziehung, was Reichthum und Pracht an-
gieng, einzig in seiner Art zu preisende Thorweg des Kar-
melitenklosters bei Burgos, zu dem Künstler und Kunst-
kenner wie zu einem Heiligtdume pilgerten, ist setzt nur
ein Trümmerhaufen. DaS in seinem Alter und in seiner

Architektur ehrwürdige Kloster San Francisco, das Fer-
dinand III. am Anfang des 13. Jahrhunderts gründete,
ist auch niedergerissen lind der Raum zu einem Marktplatze
umgeschaffen worden. Unbegreiflich ist eS, um welchen

Spottpreis diese Gebäude verkauft und Kunstschätze aller
Art verschleudert werden, welches eine Menge englischer
und französischer Altertdumshändler hinübergelockt hat, die

durchgekends gute Geschäfte machen, wie Jeder leicht ein-

sehen wird; denn der Kunstsinn der Spanier selbst ist nicht
weit her, und Armuth oder selbst religiöse Scheu hält viele

vom Kaufen ab.

Literariscbe Anzeige.

In der C. F. M aller'scheu Hofbuchhandlung in Karlsruhe
iind nnn vollständig erschienen:

Melodien
z u m

Dioeesmî - Gefangbuche
far das

Erzblsthum Freiburg.
45 Bogen, quer gr. 4«. — Preis, brochirt fl. 4. 30 kr.

und als Anhang hierzu eine

Sammlung von á« Ocgelstiicken
ausgezeichneter Meister.

Preis nur 24 kr.
Nach dem, was die Herren Bearbeiter in der umfassenden Vor-

rede über Plan und Einrichtung des Melodienbuches gesagt haben,
glaubt die Verlaqshandlung dem christkatholischen Publikum um so
mehr Vorzügliches zu übergeben, als dasselbe eine allen kirchlichen
Feierlichkeiten entsprechende vollständige Arbeit genannt werden kann.

Zu Bestellungen darauf empfiehlt sich in Zürich S.
Höhr auf Petershofstatt und in Baden Höhr und
Langbein, in Luzern Gebr. Räber.

L.X 'IH'lI'.VPs.I3 tst 13133?. l>15

e sindiil^ni eiiisistxv eeme? stdmon. eine. estl.

opera et stnstio

W- W- WA WAEWWAtÄ

13 0 v 13 0 lVIII K.

siliunl anno reparati» salutis t/72, tunc priinuin hac ill
lirlis Pz-pis ?ropagansti» Kistei in lucein prustiit Dstdil?? se-
co/n/um Ke/l/unF-n/o err 3)cîLe,i/s e pr.etaio excerp-
tus sntiguissinio costive; nil sane inii'nin si linguaruin orien-
tillinin cultores, sacraruingue scripturaruin stustiosi eo ina^is
continuain religuoruin triuin st/afoc!,,,, ào/i/ie/o, »,», in ipso
costice °:r>»co contentornin. proniulgationei» expeterent. Xt
ver» vicissitustines suniini inoinenti, prout in
pr<»katione astainussiin enarratur, ^uoniinus literatoruin votis
anteliac ohteniperareinus astversat-v sunt.

ssnunl autein tansteni aliquanst» inanuin Operi astuiovere
statuin fuit, asthlhita peritissiinoruin instustria, Opus accura-
tissiinîl, lpioast tìeri posset, stiligentia ahsolutuin tvpis nostris
in Incein inittiuius. kiegne eniin privstantissiinus Lstitor inagnis
illis suinptihus se suhstuxit, gui in hunc liliruin ost scriptura-
ruin stivinaruin stustia accoinnstatnin insuinensti esse visi snnt;
ut externo guogue stecore, gui ejus tine esset sti^nus, ornatns
coinpareret.
?k30?I3ILPVI'?8 NNstx.HIIMPIstPI 0??l3IS

Lveevne lUSkyiiehiii sieiee^rim
neekAdisenimiis.

I. lextus Aroocus costieìs dllisiani parallelam habet ver-
sioneni literalem latinam.

II. lKot-v in inestio positse complectuntur
1. ror/os /ec/fones //e/,roscos /
2. uacios /ect/ones e coi/iee /torösc/no c/e/,ro„,^,tos
Z. f/fc/em ror/os /ec/fo,ies erceerp/as aö //erco^,/,s st/o,it-

q. c/en/l/ue -k/as, res/ustsun/.
III. Hlot-v -ist ealeem zva^inarum continent

f. /eet/cmes corias ec/f/fonis
2. ^//eara„</c,?îi», r/st/iorc, et Hon^z/u/ens/s /
Z. cac/os /ecà'ones st/s. ./esui/ic, /
3. </e,»»,n /). //leco/î/,n!, oc
Xstnotunstuin.- lectiones vuriee s costice bturtierino ste-

proinptize, snnt eiesteiu stguil« K^ininuchi, Pkeostotionis,
LeptUîl^intî» nec non .vlioruin Xiionzonoruin.

Insuper, guuin ist res postulure vistekstur, Xnctoris dlotis
»st c-llcein cupituin notulse snnt insertse.

Hizec Ier.eciri. versio, rpiuin hoc ?rostroino oinnihus lin-
^uaruiil orientuliuin, scripturaruingue s-icr-li uin stustiosis coin-
inensture voluiinus, forni-> kolii pr.e°ri>nsti, sth-iructeribus ^r-ecis
Kr-instioribus, expressiin cusis, Oâiei.is estitioni siinilliinis,
charts stensa ac levi iinpressa fuit, et 38t) paginas eoinplectitur.

lLxeinplar pretio scu/oru,» constat.
()ui Oxisiene carent, euin in hae eastein Vz-poKrapkia coin-

parars poterunt.
ldlegotiuin procuransti husus Operis oinnihus in hihliopolei«

suscipitur, uhi ?rostroinus hie «rstis staliitur.
13 o in-» Istidu» stulii 1830.

stose/lälls 5'o/rsuccf et A>onctscllz ^ì/.


	

